Antrag der FDP-Fraktion [Stadtname]
Betreff: Erlass einer Katzenschutzverordnung für [Stadtname] zur Eindämmung der unkontrollierten Vermehrung freilaufender Katzen
Die Stadtverordnetenversammlung [Stadtname] möge beschließen:
1. Der Magistrat wird beauftragt, eine Katzenschutzverordnung für das Stadtgebiet von [Stadtname] zu erlassen.
2. Diese soll Tierhalterinnen und Tierhalter verpflichten, ihre Katzen mit unkontrolliertem Freigang
· kastrieren,
· dauerhaft kennzeichnen (z. B. per Mikrochip oder Tätowierung) und
· in einem Haustierregister (z. B. TASSO oder FINDEFIX) registrieren zu lassen.
3. Die Einführung der Verordnung soll durch eine gezielte Informationskampagne begleitet werden. Bürgerinnen und Bürger sind über die Vorteile der Regelung, die rechtlichen Hintergründe sowie Unterstützungsangebote von Tierärzten und Tierschutzorganisationen umfassend zu informieren.
Begründung:
Die unkontrollierte Vermehrung freilaufender Katzen stellt ein massives Tierschutzproblem dar. In Hessen leben schätzungsweise rund 140.000 verwilderte Hauskatzen. Bundesweit wird ihre Zahl auf etwa zwei Millionen Tiere geschätzt. Die meisten dieser Tiere sind krank, unterernährt oder verletzungsbedingt stark beeinträchtigt. Viele sterben an unbehandelten Infektionen oder Parasitenbefall.
Ein entscheidender Faktor für die anhaltende Überpopulation sind unkastrierte Freigängerkatzen, die aus Haushalten oder der Landwirtschaft stammen. Auch Fundtiere und ungewollte Jungtiere überfordern zunehmend Tierheime, Pflegestellen und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Tierschutz.
Zusätzlich bedrohen verwilderte und freilaufende Katzen die Artenvielfalt, insbesondere Vögel, Kleinsäuger und Reptilien – darunter auch bedrohte Arten. Studien belegen, dass Freigängerkatzen erheblichen Druck auf wildlebende Kleintierpopulationen ausüben.
Durch eine kommunale Katzenschutzverordnung nach § 13b TierSchG – wie sie auch bereits über 100 hessische Städte und Gemeinden eingeführt haben – können folgende Ziele erreicht werden:
· Verhinderung der unkontrollierten Vermehrung durch Kastrationspflicht
· Schnellere Rückführung verlorener Tiere an Halter durch Kennzeichnung und Registrierung
· Entlastung von Tierheimen und Tierschutzorganisationen
· Schutz der heimischen Fauna
· Eindämmung von Katzenseuchen und Infektionsketten
Die rechtliche Grundlage ist durch die Hessische Katzenschutzverordnung vom 5. Juni 2015 gegeben. Die Stadt [Stadtname] ist als Kommune ermächtigt, auf dieser Basis tätig zu werden. Der Antrag dient dem Schutz der Tiere, der Entlastung des Ehrenamts und der Wahrung ökologischer Ausgewogenheit – bei gleichzeitig minimalem Verwaltungsaufwand.

